
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM 

FÜR ARBEIT UND SOZIALES 

Z1. 10.009/81-4/95 

1010 Wien. den 

Stubenring I 

DVR: 0017001 

3. f'lai 1995 

Telefon: (0222) 711 00 

Telex 111145 oder 111780 

Telefax 7158258 

P.S.K.Kto.Nr.: 05070.004 

Auskunft: 
XIX. GP.-NR 

Klappe: -- fJJo lAB 

1995 -05- 0 4 

zu 

B e a n t W 0 r tun 9 

der Anfrage der Abgeordneten Mag. STADLER, LAFER 
und Kol~egen betreffend die Krankenstände der 

Bediensteten des Ressorts, Nr. 743/J. 

Zu den aus der beiliegenden Ablichtung der gegenständlichen An

frage ersichtlichen Fragen führe ich folgendes aus: 

Zu den Fraaen 1 bis 3: 

'143/J 

Im Bereich der Zentralstelle meines Ressorts gab es in den Jahren 

1990 bis 1994 unmittelbar vor Antritt des Ruhestandes keine Kran

kenstände im Ausmaß mindestens eines Jahres bzw. auch keine Ruhe

standsversetzungen gemäß § 14 Abs. 1 Z 2 BDG 1979. Für den Bereich 

der nachgeordneten Dienststellen ist die Beantwortung dieser Frage 

mit einem unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand verbunden, 

der nicht zu vertreten ist. 

Zu den Fragen 4 bis 6: 

Im Hinblick auf die Antwort zur Frage 3 erübrigt sich die Beant

wortung dieser drei Fragen. 
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Diese Fragen betreffen in meinem Ressort 1.846 Bedienstete. Die 

Beantwor~ung dieser Fragen ist daher mit einem unverhältnismäßig 

hohen Verwaltungsaufwand verbunden. Es wird um VerständnIs er

sucht, daß eine Beantwortung dieser Fragen nicht erfolgen kann. 

Die überprüfung eines Krankenstandes ergibt sich aus § 51 BDG 

1979, wonach eine ärztliche Bescheinigung vorzulegen ist, wenn der 

Bedienstete länger als 3 Arbeitstage dem Dienst fernbleibt ~zw. 

aus § 7 VBG 1948. 

3el Ver~acht eines Mißbrauches ist In jedem PalI eine Bestätigung 

des Amtsarztes vorzulegen. 

Die oben anqeführten Kontrollmp~hanismen werden für ausreichend 

gehalten. 

Der Bundesminister: 

L 
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8t:fLAGE 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesminister für Arbcit und 

Soziales folgende 

ANFRAGE 

1. Trifft es zu. daß in Ihrem Ressort in den Jahren 1990 bis 1994 Bedienstete unmittelbar 

vor Antritt des Ruhestandes Krankenstände im Ausmaß mindestens eines Jahres x: 
konsumierten ? 

,., Wenn ja, 111 wievicJen Fällcn und weIche Griinde waren für die lange 

Krankenstandsdauer jeweils maßgebend? 

3. In wieviclen Fällen erfole.te in den Jahren 1990 bis 1994 eine Ruhestandsversetzung 

von Beamten gemäß ~ 14 Abs. 1 Z 2 BOG 1979 oder einer ähnlichen (z.B. § 12 Abs. 1 Z 2 

LOG 1984) Bestimmung? 

4. Welche medizinischen Gründe waren für die Ruhestandsversetzungen im wesentlichen 

maßgebend? 

5. In wieviclen Fällen einer Ruhestandsversetzung im Sinne der Frage 3 wurde von der 

Dienstbehörde 

a) ein Gutachten des Yertrauens- bzw. Betriebsarztes 

b) ein fachärztliches Gutachten 

c) sowohl ein Gutachten des Vertrauens- bzw. Betriebsarztes und ein bch~irztlichcs x~ 

Gutachten 

eingeholt? 

6. In wievielen F:.illen wurdc \'or der Dienstbehörde ohne Einholung cines Gutachtens auf 

Grund der Angaben des Dicnstnehmers bzw. auf Grund von medizinischen Gutachten, die 

vom Dienstnehmer beigebracht wurden, entschieden ? 
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7. Wieviele Krankenstände waren seitens der Bediensteten Ihres Ressorts im Jahr 1994 

a) bei den Beamten 

b) bei den Vertragsbediensteten 

zu vcrzeichnen ? 

8. Wie hoch war die durchschnittliche Krankenstandsdauer im Jahr 199.:1-

a) bei den Be:.lmten 

b) bei den Vertragsbediensteten 

Ihres Ressorts ? 

9. Wieviele Krankenstandstage waren im Jahr 1994 

a) bei den Beamten 

b) bei den Vertragsbediensteten 

Ihres Ressorts insgesamt zu verzeichnen? 

10. WievieIe Krankenstandstage entfielen im Jahr 1994 auf jeden 

J) BeJmten 

b) Verrragsbediensteten 

Ihres Ressorts im Durchschnitt? 

11. Wie beurteilen Sie die Zahl und die Dauer der Krankenstände der Bediensteten Ihres 

Ressorts? 

12. Auf welche Weise wird in Ihrem Ressort das Vorliegen eines Krankenstandes 

überprüft ') 

13. Sind Sie dcr Auffassung, daß die Kontrollmechanismen betreffend Krankenstände in 

Ihrem Ressort ausreichend sind? 

14. Wenn ne1l1, \velche Maßnahmen werden Sie zur Verbesserung der 

Kontrollmech:l11ismen treffen ? 
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